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Postmarkt: Keine Liberalisierung ohne flankierende Massnahmen!
In der Revision der Postgesetzgebung schlägt der Bundesrat ein forsches Tempo an. Bereits ein Jahr nach Inkrafttreten des neuen Gesetzes soll nach seinem Willen der Entscheid zur vollständigen Marktöffnung fallen. Sofern nicht noch in zentralen Punkten flankierende Massnahmen zum Schutz der Arbeitnehmenden getroffen werden, droht die Liberalisierung auf deren Kosten zu erfolgen. Aber auch die Grundversorgung und deren gut schweizerische Qualität sind mit dem neuen Gesetzesentwurf noch lange nicht gesichert.
Peter Heiri, Branchenleiter Post/Logistik, Personalverband transfair
Mit dem neuen Postgesetz sollen die Weichen in Richtung einer Liberalisierung des schweizerischen Postmarktes gestellt werden. Um dieses Ziel zu erreichen, legt der Bundesrat ein hohes Tempo vor. Dies im Wissen darum, dass eine vom UVEK in Auftrag gegebene Studie (Plaut/Frontier) bei gleich bleibenden Kosten der Post und einer raschen Marktöffnung im Stammhaus Post (inklusive PostFinance) eine Kostenunterdeckung zwischen 4 und 7 % prognostiziert. Der Entscheid zur vollständigen Marktöffnung soll bereits ein Jahr nach Einführung des neuen Gesetzes getroffen werden. Ein denkbar kurzer Zeitrahmen, um Erfahrungen mit der erst in diesem Jahr gesenkten Briefmonopolgrenze von 50 Gramm zu sammeln. Ein ebenfalls sehr kurzer Zeitrahmen, um Erfahrungen mit den Neuerungen im neuen Gesetz zu sammeln.
Und Neuerungen gibt es einige. Zur Erhöhung der Kapitalmarktfähigkeit soll die Post etwa von einer Anstalt in eine spezialgesetzliche Aktiengesellschaft umgewandelt werden, gleiches ist auch mit der PostFinance geplant. Die Grundversorgung soll neu in verschiedenen Artikeln separat geregelt werden. Gleichzeitig ist aber deren Finanzierung nicht befriedigend geregelt. Und schliesslich sollen die Arbeitsverhältnisse der Post-Mitarbeiter nicht mehr unter dem Bundespersonalgesetz, sondern unter dem Obligationenrecht geregelt werden.
Keine Liberalisierung auf dem Buckel der Arbeitnehmenden
Gerade für die Arbeitnehmenden im Postmarkt droht sich die Situation deutlich zu verschlechtern. Die geplante Unterstellung der Arbeitsverhältnisse unter das Obligationenrecht wäre bereits ein Rückschritt. Gleichzeitig wird auch die Abschlusspflicht für Gesamtarbeitsverträge aufgeweicht. Neu soll nur noch eine Pflicht zur Aufnahme von Verhandlungen vorgeschrieben werden.
Nochmals schlechter dürfte die Situation für Arbeitnehmende bei den potentiellen Konkurrenten der Post werden. Ein Blick über die Landesgrenze hinaus zeigt deutlich, dass eine Marktöffnung ohne flankierende Massnahmen auf direktem Weg zu massiv schlechteren Arbeitsbedingungen führt. Daran wird auch die Pflicht zur Verhandlungsaufnahme von Gesamtarbeitsverträgen wenig ändern. Wenn nicht gleichzeitig auch eine Pflicht zum Abschluss eines solchen Vertrages besteht, bleibt dies ein leerer Versprechen. Aus Sicht von transfair ist deshalb klar:
Eine Liberalisierung des Postmarktes ohne flankierende Massnahmen zum Schutz der Arbeitnehmenden ist für transfair nicht akzeptabel. Es braucht nicht nur die Pflicht zur Verhandlung von Gesamtarbeitsverträgen, notwendig ist eine Verpflichtung zum Abschluss solcher Verträge. Dies kann am besten mit einem allgemeinverbindlichen Branchengesamtarbeitsvertrag sichergestellt werden – der sich wohlverstanden am hohen Standard der Schweizerischen Post zu orientieren hat.
Keine Liberalisierung ohne saubere Finanzierung der Grundversorgung
Im Moment wird die Grundversorgung aus den Erträgen des Briefmonopols finanziert. Sobald der Markt vollständig geöffnet wird, muss diese Finanzierung anders geregelt werden. Entweder wird ein anderes Instrument zur Kostendeckung implementiert. Oder aber die Leistungen und Qualität der Grundversorgung müssen reduziert werden. Die Post hat bereits signalisiert, dass sie die Leistungen eigenwirtschaftlich ausführen würde, wenn sie die nötige Flexibilität bei der Ausgestaltung dieser Leistungen erhält. Was dies bedeuten kann, zeigt sich bereits heute: Frühere Leerungen von Briefkästen sowie spätere Zustellungen von Postsendungen sind ein schleichender Abbau der Grundversorgungsqualität.
Um weitere solche Abbauschritte zu verhindern, ist es dringend notwendig, dass ein taugliches Instrument zur Finanzierung der Grundversorgung bereitgestellt wird. Die im Revisionsentwurf präsentierte Fondslösung ist dies mit Sicherheit nicht. Ein Fonds, in den der Grundversorgungserbringer den Löwenanteil der Beiträge selbst einbezahlt, kann niemals das geeignete Instrument sein. Alternative Ideen gibt es. Bevor diese nicht geprüft wurden und ein tauglicheres Instrument entwickelt wurde, wäre es für transfair fahrlässig, das Restmonopol aufzuheben und dadurch die Grundversorgung zu gefährden.
Auch muss, bevor die Finanzierung geregelt wird, klar sein, wie die Grundversorgung in Zukunft ausgestaltet werden soll. Ewige Diskussionen um die Grösse des Poststellennetzes etwa sind zermürbend, sowohl für die betroffene Bevölkerung als auch für die betroffenen Arbeitnehmenden. Hier ist endlich einmal ein Schlussstrich zu ziehen und klar festzuhalten, welche Ansprüche an die Qualität und die Leistungen der Grundversorgung gestellt werden. Der Gesetzesentwurf ohne die präzisierende Verordnung erinnert stark an eine Blackbox.
Die Grundversorgung muss so finanziert werden, dass diese in weiterhin guter Qualität, flächendeckend und unter Einhaltung von fairen Arbeitsbedingungen erbracht werden kann. Dafür braucht es ein deutlich besseres Finanzierungsinstrument als den vorgeschlagenen Fonds. Es kann indes wenig Sinn machen, über die Finanzierung der Grundversorgung diskutieren zu wollen, bevor deren Ausgestaltung nicht ersichtlich ist. Bevor über die Kosten und deren Abgeltung diskutiert wird, muss klar geregelt sein, wie die Grundversorgung auch nach einer allfälligen Marktöffnung ausgestaltet werden soll. Bis diese Punkte geregelt sind, sieht transfair keinen Grund, am Restmonopol zu rütteln.
Für mehr Informationen: Peter Heiri 031/370 21 21 oder 079/449 20 06
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